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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 23.06.2022 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.12.1.  Zusammenschluss der Sparkasse HagenHerdecke mit der Sparkasse Lüden-
scheid 
0551-1/2022 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

 
 

Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt: 
 
1. Der aus Anlass der Vereinigung der Sparkasse HagenHerdecke mit der Sparkasse 
Lüdenscheid nach § 27 Abs. 3 SpkG zu schließende öffentlich-rechtliche Vertrag (Anlage 
1) zwischen dem Sparkassenzweckverband HagenHerdecke (Zweckverband Sparkasse 
HagenHerdecke) und dem Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Hal-
ver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle (Zweckverband Sparkasse Lü-
denscheid) wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
Die im Rahmen der Sparkassenvereinigung erforderliche unmittelbare Überführung des 
vollständigen Aufgaben- und Mitgliederbestand des Zweckverbandes Sparkasse Hagen-
Herdecke auf den neuen Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke 
und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle wird zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Der Zweckverband Sparkasse HagenHerdecke gilt mit dem 
Zeitpunkt des Entstehens des neuen Zweckverbandes (Vereinigungsstichtag 
31.08.2022) als aufgelöst. 
Die Satzung des neuen Zweckverbandes wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Die 
Satzung des neuen Zweckverbandes erhält ab 31.08.2022 die aus der Anlage 2 ersicht-
liche Fassung. 
 
2. Der Rat der Stadt Hagen weist die in die Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Städte Hagen und Herdecke entsandten Vertreter an, in der Ver-
bandsversammlung am 28.06.2022, folgende Beschlüsse zu fassen: 
 

a) Die Sparkasse HagenHerdecke und die Sparkasse Lüdenscheid werden mit Wir-
kung zum 31.08.2022 (Vereinigungsstichtag) auf der Grundlage des als Anlage 1 bei-
gefügten Entwurfs eines öffentlich-rechtlichen Vertrages vereinigt. Die Vereinigung 
soll in der Weise stattfinden, dass die Sparkasse Lüdenscheid gemäß § 27 Abs. 1 
SpkG von der Sparkasse HagenHerdecke aufgenommen wird, auf die das Vermögen 
der Sparkasse Lüdenscheid im Wege der Gesamtrechtnachfolge übergeht. 
 
b) Dem als Entwurf beigefügten öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Sparkassen-
zweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid 
und Schalksmühle (Zweckverband Sparkasse Lüdenscheid) wird in der vorliegenden 
Fassung zugestimmt. Der Verbandsvorsteher wird beauftragt, den Vertrag zu 
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schließen und ermächtigt, noch notwendigen Änderungen des Vertragsinhaltes, die 
nicht wesentlicher Natur sind, zuzustimmen. 
 
c) Der Zweckverband Sparkasse HagenHerdecke und der Zweckverband Lüden-
scheid bilden in der Weise einen neuen Zweckverband, dass ihr Aufgaben- und Mit-
gliederbestand unmittelbar auf den neuen Zweckverband übergeht. Der neue Zweck-
verband trägt den Namen „Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Her-
decke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle“. Der 
Zweckverband Sparkasse HagenHerdecke und der Zweckverband Lüdenscheid gel-
ten mit dem Zeitpunkt des Entstehens des neuen Zweckverbandes als aufgelöst. 
 
d) Die Satzung des neuen Zweckverbandes erhält ab dem 31.08.2022 die aus der 
Anlage 2 ersichtliche Fassung. 
 
e) Die Satzung der vereinigten Sparkasse erhält ab 31.08.2022 die aus der Anlage 3 
ersichtliche Fassung. 
 

3. In die Verbandsversammlung des neuen Zweckverbandes werden gewählt  
 
    als Vertreter     als Stellvertreter 
1. Erik O. Schulz    Christoph Gerbersmann 
2. Dr. Hans-Dieter Fischer  Stephan Treß 
3. Jörg Klepper    Detlef Reinke 
4. Thomas Walter    Marianne Cramer 
5. Rainer Voigt    Jochen Eisermann 
6. Anja Engelhardt    Inger Eiben 
7. Jörg Meier    Fleming Borchert 
8. Claus Rudel    Christian Mechnich 
9. Martin Stange    Kevin Niedergriese 
10. Dietmar Thieser   Günter Stricker 
11. Jörg Fritzsche    Daniel Adam 
12. Elke Freund    Karin Köppen 
13. Lisa Kristin Oheim   Karin Sieling 
14. Michael Eiche    Andrea Buczek 
15. Michael Gronwald   Pina Ribaudo 
16. Laura Knüppel    Peter Arnusch 
17. Claus Thielmann   Michael Grzeschista 
18. Elke Hentschel    Ingo Hentschel 
19. Ömer Oral    Tobias Fischer 
 
4. Der Oberbürgermeister wird zu allen Handlungen ermächtigt, die zur Umsetzung der 
Beschlüsse zu 1. und 2. erforderlich sind. 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
X  Einstimmig beschlossen 
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